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Der

Band II. X". XXXI. Lu;ern, 7. December 1798.

Gesezgebu ng.
Grosser Rath, 23. November.

(Fortsetzung.)
Hämelcr im Namen der Commission trägt dar-

auf an, den 7 § ganz auszulassen, weil er eigentlich
überflüssig ist. — Da der Rapport sich nicht auf dem
Bureaa vorfindet, so legt Hub er im Namen der
zweiten Auswanderungscommission folgenden Rap-
port vor:

Wenn kriegerischer Muth, wenn Tapferkeit und
Treue von jeher die Nachkommen Wilhelm Teils aus-
gezeichnet haben und so sehr ausgezeichnet haben, daß
selbst in der Periode der Sclaverei sie sich beeiferten,
jeden Gefahren Troz zu bieten und ihre Feinde in ih-
rcn leztcn Schlupfwinkeln zu erschrecken; wie sehr ist
nicht nun das Vaterland berechtigt, da die heilige
Sache der Freiheit alle seine Kinder zu einem Zwek
vereinigt, von der berufenen Jugend zu erwarten, daß
sie weit glorreichere Loorbeeren zu verdienen sich be-
streben werde? und doch scheint es, als wenn diese
gegründete Erwartung getauscht werden sollte. Das
Vaterland sieht unwürdige Jünglinge, die bei der Ein-
ladnng sich in den Waffen zu üben, sich zu seiner Ver-
theidigung vorzubereiten, seine Ruhe von Innen zu
sichern, ihm Ehrfurcht von auswärtigen Feinden zu
erwerben, Passe verlangen, und sich ins Ausland zu
flüchten. Eine solche, die Schweizerjugend schänden-
de Entweihung, kann kaum einer andern Ursache, als
einer listigen Verjährung zugeschrieben werden. Sollte
aber Feigheit oder Verratherei das ihrige dazu beitra-
gen? nun so muß Verachtung und strenge Strafgerech-
tigkeit dem Uebel steuren. Ueöerlegung und auf Er-
fahrung des menschlichen Herzens gegründete Kennt-
niß weiset uns diese Maaßregeln an. Aus diesen
Gründen schlagt Euch El.ere Commission folgende Be-
schlüsse vor:

An den Senat.
Der grosse Rath

In Erwägung, daß die En: vêich'.mg, über wel-
che das Vollzieht!"gsdirektoriun» in seiner Bochschast
vom 10. Nov. tue Aufmerksamkeit, der gr. R. auf-

fodert, nur der Verführung der Feigheit oder feindse-
ligen Absichten zuzuschreiben seyn.

In Erwägung, daß das einzige Mittel die schlim-
men Wirkungen derselben zu hindern dieses sey, den
obgenanmen Uebeln die Aufklärung, die VerachtunK
und die Strafe entgegen zu setzen.

hat nach erklärter Urgenz beschlossen:

1) Die jungen waffenfähigen Bürger, welchen
angezeigt worden ist, sich zur Vertheidigung der Re-^
publik bereit zu halten, verlesen durch ihre Entweü
chung ihre Pflicht gegen das Vaterland, und werden,
vor den Gesetzen strafwürdig.

2) Das Gesez sieht alle diejenigen, welche nach
dem^Beschlusse des Vollziehungsdirektoriums über die
Waffenübung den helvetischen Boden verlassen haben,
für Verführte an, und bestimmt ihnen die Zeitfrist vow
drei Wochen, um zurükzukehren.

Z) Die Ungehorsamen sollen angesehen werden,
als hätten sie feindselige Absichten, und als solche von
ihrem Bürgerrecht für zehn Jahre stillgestellt seyn,
auch ihre Steile auf ihre oder ihrer nächsten Anvcr?
wandten Unkosten ersczt werden.

4r Die Strafe von zehn Jahren Kettenschellen--
werk soll diejenigen wessen, welche ihr Vaterland vers
lassen und zu einem von der Republik nicht aner-
kannten Kriegsdienst sich werden anwerben lassen.

5) Die Falschwerber, die Verteiler zum Auswan-
dem und diejenigen, welche die Waffen gegen die Re-
publik tragen werden, sollen mit dem Tode bestraft
werden.

6) Die Regierungs- und Untersiatthalter sollen
von nun an allen Schweizerbürgern, welche im Fall
des ersten Artikels des gegenwärtigen Gesetzes sich be-
finden, keine PaH mehr ertheilen, um über die helve-
tischen Grenzen sich zu begeben.

7) Von diesem gegenwärtigen Gesetze sind diejeni-
gen ausgenommen, welche durch ein Zeugniß der
Munizipalttat die Nothwendigkeit ihrer Reise ausser
den helvetischen Grenzen und ihren Bürgersinn erwev

-sen können.
8) Denjenigen, welche ohne die Nothwendigkeit

»ihrer Reise ausser den helvetischen Grenzen uns ihre



D'.'',!? an das Vaterland erwiesen zu haben, dennoch
a is Feigheit da-Z helvetische Gebiet durchaus verlassen
wollen, sollen vom Rcgiernngsstatthaltcr Passe dazu
erhalten, welche die Anzeige enthalten sollen, daß ih-
neu die Rükkehr in das Vaterland für immer unter-
sagt ftye, die Repnbik so grosimüchig als gerecht ver-
achtet die Feigen, und verstoßt sie fur immer.

Auf Cartiers Nutrag wird der Rapport KZweift
in Berathung genommen.

§ i wird sogleich unverändert angenommen.
§ 2. Cscher glaubt, daß der Zeitpunkt von z

Wochen zu kurz ftp, weil vielleicht solche Ansgewan-
d'erlk sich ftdon in solcher Entfernung von ihren, Va-
terlande befinden, daß ihre Rükkehr in der vorgeschricb-
u'n Zeit inunoglich ware; er begehrt also Abänderung
dieses K. Trösch glaubt, diese Flüchtlinge seyen nicht
f'n'i von den ßlrenzei» und also sen dieser Zeitpunkt
lange genxg; er foderr also Beibehaltung des §.

Koch eetlorr, das; da diesen! § zufolge alle sangen
Brrvr, die wegen ihrer Bildung zu emem künftigen
Berns das Vaterland verlassen haben, nnnlcherweift
zurntkommen mussten, und da neben dieser Hchwie-
rs.ss-'if a ach noch die von Eschern angezeigte starr habe,
so foderr er zwekmassige Verbesserung dieses Z. Z i m-

iner:gann glaubt, wenigstens musse dieses allge-
meine G-'ft; so inodifizirt werden, daß unschuldige
assiéger nicht zu sehr durch dasselbe bedrilkt werden;
vielleicht Ware Nîôglich, den § so zu bestimmen, daß
er nur diejenigen Ausgewanderten träfe, welche be-

slew" nur lu der bösen Absicht sich dem Dienst des

V ssela '.des tu entziehen, dasselbe verlassen haben;
er fewer' a!ss Ausweisung dieses S an die Commission.
Kühn ist gleicher Meinung, daß dieses Gesez so mo-
dss-zirt tverdcn müsse, daß keine Unschuldige dadurch
get rukl werden; er stimmt Zimmerman» bei und bit-
vet, da: die Commission die französischen Gesetze hier-
uv'U- in sorgfältige Berathung ziehe. Nnre glaubt,
es fty schuver ein Geft; zu machen, weiches nicht den
einen' oder andern drücke; indessen denkt er, könne

mau selbst von Dresden innert drei Wochen zuriik-
kommen; übrigens aber glaubt er sey es hauptsächlich
sur sie eaige:"Bürger zu thun, weiche ganz nahe an
i n. '.'.., gère u.ui stehen; er folgt Zimmerman». Kühn
Ni l die seit zu? Wiederkehr nach Verhältniß der End"
f.-r.v.mz der a>.weftnden Bürger festsetzen. Gapani
,'aar, da es sicher ist, daß der Cvmmissarius Weiß
vW dem Kaiser bevollmächtigt ist, ein Corps von
ft-»., u: Bch veizer, auszurichten, so kennen wir nicht
v.i.''-.r z andern, ernsthaste Maaseegeln gegen die Aus-
r'issr .a irrn-":; er will keine Nnsnahinen in diesem

G.K« Massen, weil er gerade diejenigen Burger weft
sea nutz, weiss.' im Fall seyn kennen zu studiren oder
Kaufte.ce zu werden uud glaubt, diejenigen von irneu
w.'rche pa-rwtiwh sind, werden »:i- Freuden zürn! ft'-nv

î!»»/ Kill ^zì» vä«ì^ vì-'

einzig zu, daß der Zeitpunkt auf einen Monat festgeftzt
werde. Earmintran folgt Cäpani und widerftzt
sich, der Aeitversäumniß wegen, der Zurnkweisung an
die Coimnissio». Prenr folgt Eschern. Herzog
folgt ganz Zmimermanns Antrag. Custor folgt Ga-
pain. Geeretan bezeugt, daß uns unsre Langsam,
keit lähme und unsre Vernunft stumm mach«; wir
kennen nicht mit dieser Maaßregel warten, b-s die
Gefahr des Vaterlandes vorüber ist; er will keine Ans-
nähme machen; die Reichen sollen ihre Schuld gegen
das Vaterland zahlen. Die Studierenden sollen erst
ihren, Vaterland ihren Körper schenken, ehe sie Kennt-
»isse erwerben und die Kaufleute sän zeigen, daß sie

keine Egoisten sind; er will also einzig die 3 Wochen
in 6 Wochen umandern. Trösch folgt ganz Secre«
tan, daß keine Ausnahmen statt haben sollen. Der §
wird mit den Verbesserungen angenommen, daß sechs
Wochen nach Bekanntmachung dieses Gesetzes der
Zeitpunkt zur Rükkehr bestimmt seyn soll.

K 3> Seeretan will, daß dieser § dahin abgc-
ändert werde, daß diejenigen, welche in dieser Zeit
nicht zurilkkomincn, 10 Jahr ihres Bürgerrechts verin-
stig seyn sollen. Herzog will nicht, vielleicht nnschnl-
dige, Verwandte verantwortlich machen, weil dieses
durchaus ungerecht wäre. Koch vereinigt sich mit
Seeretan und Herzog. Gcyno; will einzig besiim-
men, daß die Ungehorsamen als Ausgewanderte ange-
sehen und behandelt werden. Bourgeois glaubt,
durch den 20 § der Constitution müsse die Entziehung
des Bürgerrechts lebenslänglich seyn. Kühn vcrci-
nigt sich mit Cecretan, Herzog und Bourgeois.
Sch och will jeden Fall durch den Richter untersuchen
lassen, und wenn das Distriktsgcricht den Vater des
Ausgewanderten schuldig erklärt, so soll er auch für
den Sohn gut stehen. Nüce stimmt Serrerai, bei
und widerlegt Herzogs Einwendungen, well in vielen
Kantonen ehedem die Verwandten Soldaten für die
abwesenden Bürger in den Nothfällen stellen mußten,
und die Vertheidigung des Vaterlandes jezt so gut
Pflicht ist als ehedem; — auch Bourgeois Bemerkung
stinimr er bei. Earmintran vereinigt sich nun mit
Secrctan, Bourgeois und Herzog. Graf stimmt
Bourgeois und Nuce bei und will das Vermögen der
ausgewanderten jungen Bürger ftq wstriren, weil er

glaubt, die meisten von ihnen nehmen auswärtige
Kriegsdienste. H r ; 0 g will der Lern, -gensftq wstra-
tion gerne beistimmt», aber durchaus leinen Bürger
fur de» Fehler eines andern verantwortlich machen,
well dieses der Freiheit zuwider ware. Perighc be-
gchrt nicht nur Sequestration, sondern Confiscation
des Vermögens, imofern näidliw diese Ansgewan-
derlei, keine Kinder haben. Custor will aus Rech-
yung des Abwesende!! hin, denselben im Kriegsdienste

!er Wen lasen. E r! a ch er '.rill durchaus scharfe Maaß-
: regeln nehmen und lebenslängliche Verdünnung und
Confiscation des Vermögens als Strafe festsetzen.
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karrard stimmt Bourgeois îei, weil diese Ausge-
wanderten ihrem Bürgcrcide zuwider handeln und die
Freiheit nicht vertheidigen wollen. Die Confiscation
verwirft er, weil sie allen republikanischen Grundsätzen
zuwider ist; in Rukstcht der Sequestration glaubt er,
soll dieselbe erst im allgemeinen Auswanderungsgut-
achten behandelt werden. — Der § wird mit Bour-
geojs und Herzogs Antrag angenommen.

§4. Escher glaubt, man könne hier doch denFall
ausuehmen, wann ein Helveticr im Ausland durch Ge-
walt angeworben und auf diese Art zum auswärtigen
Kriegsdienst gezwungen wurde. Erlacher verwirst
Eschers Bemerkung und findet den § noch zu sanft;
er will solche schlechte Bürger nicht noch 10 Jahr
erhalten, sondern sie ewig verbannen. Egg glaubt,
mau soll das Wort Schellenwerk in das »öffentliche
Arbeit" umändern. Earrard bemerkt, daß Gewalt
immer vom Gesez ausgenommen sey, und daß nur
diejenigen Bürger hier verstanden werden, welche das
Vaterland verlassen, um andere Kriegsdienste zu uch-
inen; er wünscht, daß neben dieser Strafe noch Ver-
lust des Bürgerrechts beigefügt werde. E scher zieht
auf diese Bemerkung hin seinen Antrag zurük. Car-
rards Autrag wird angenommen.

§ 5. Carrier will neben der Todesstrafe auch
noch die Csnfiseation der Güter beifügen und glaubt,
wenn ein Vater das Recht über sein Gur zu verfügen
verliere, so keimen die Kinder auch kein Recht zu erben
mehr haben und diese Strafe kaun vielleicht noch einen
verbrecherischen Vater znrükhalcen. Escher glaubt,
es sey immer höchst bedenklich, bei Anlaas von eiuzcl-
nen Fällen schon in Fragen einzutreten, die zu ganzen
Hauptabcheilungcn der Geftzgebung gehören, wie es
hier mit der Bestimmung der Todesstrafe der Fall sey,
denn ehe wir Todesstrafe bestimmen, sollten wir fest-
letzen, vb dieselbe rechtmässsg sey oder nicht, und erst
wann sie als rechtmàffîg anerkannt, würde, kann die
Frage entstehen, ob sie bei dem oder diesem Verbrc-
chen zwckmalsig sey; da er nun fällst an der Recht-
Massigkeit eines gesezlichen Todes zweifelt; so verwirft
cr den §, C a r r a r d glaubt, ehe man über die Frage
der Confiscation, welche hier von Cartier aufgewor-
sen werde, antworten könne, müsse erst über diese
Strafe im allgemeinen und ihre Anwendbarkeit auf
den gegenwärtigen Fall entschieden werden, aber cr
tvklarr, daß er diese Strafe îNîm-.r sur ungerecht und
schädlich halt?. Was Escllers Einwendung bctrift,
w erklart er, daß er die hier bezeichneten Verbrecher
sur die grossen unter allen halte; und da cr die To-
desstrafe als die abschreckendste ansieht und glaubt,!
str Staat habe das Recht denjenigen zu todten, der
ch» ködere, so stimme er ganz dem § bei. Se-i
«reran stellt zwar tue Tod.'sstraw weder fur!
sehr zwekmássîg noch kür besonders nüzlich an, doch
Klaubt cr bei Mördern und Vaterlandsverrathern lly
mese Strafe nicht ausziwcichen, sondern zwekniässig

und gerecht. Der Confiscation, als einer der barba?
nschsten, ungerechtesten Strafen, wird er nie beistim-
men, und uncerstüzt also ganz den §. — K 0 ch wider«
legt Carrards Grund zur Aufschiebung der Entschci«
dung von Cartiers Antrag, weil wir nun bestimmte
Strafe auf bestimmte Falle festzusetzen haben. In
Rukstcht der Todce strafe glaubt er, sey unser Zeital-
ter noch nicht auf einer so hohen Stufe der Cultur
gestiegen, um derselben noch entbehren zu können, da-
her stimmt cr in dieser Rukstcht zum Z, der Confise
cation wird er nie beistimmen, weil cr sie ungcrechê
findet, und wir also nicht auf ihre Wirkung rechnen
surfen, indem nie nichts Ungerechtes angewandt wcr-
den soll. Im Fall von Einweichung des Verbrechers
will cr einzig die Sequestration zugaben. Der â
wird »lit Kochs Beisa; angenommen.

§ 6 und Z 7 werden gemeinschaftlich behandelt.
Koch bemerkt, daß die Ausnahme, welche dieser 7 §
enthalte, durchaus nicht nur auf d m 6 §, sondern auf
das ganze Eeftz gellend gemacht werden müsse; denn
sonst müßten ja die gesezlich erlaubten Rekruten für
Spanien, vielleicht auch noch für Piémont, zurükkeh-
reu: auch sind besonders in den italiänischen Kantonen
viele Bürger, die alle Jahre ihren Lebensunterhalt
üuyer Land suchen; sollen diese, die schon auswärts
sind, zurükkommeu? Er fodcrl daher, daß fremder
ai'.erlanurcr Kriegsdienst, daß Suchung von Lebensun-
terhaic und schon gccrossne Veranstaltung zu Erlernung
von künftigem Beruf bestimmt ausgenommen werden:
zudem will er den Muuizipalitäten nicht die Gewalt
geben solche Zeugnisse zu geben, sondern dieses de»
Statthaltern und Unterstatthalteru überlassen und ai-
leusalls das Direktorium zum Entscheid von Streitig-
keitcn hierüber bestimmen. H über vertheidigt den K,
dem er einzig noch beifügen will, daß die Mum'zipali-
iitätszeugnisse von den Verwaltungskammern unter-
schrieben werden müjien, daß aber die Statthalter
allenfalls noch Einwendungen hiergegen machen und
dann das Direktorium darüber entscheiden k nne. C u-
stor stimmt Koch bei und will den § zur Verbesserung
der Kommission zuweisen. Diese §§ werden mit Hr»-
Hers Antrag angenommen.

§ g. Custor will diesen K auslassen, weil er den»
Staat nachtheilig werden kann. Kühn stimmt bei,
weil viele dieser jungen Burger von ihren Müttern
zur Auswanderung verführt werden. Koch denkt,
da durch solche Passe die Söhne für die Eltern auf
immer verlohren sind, so sey die Zärtlichkeit der Mut-
ter hinlänglich eingeschränkt, und weil nur die allerfeig-
herzigsten Bürger solche Passe nehmen werden, so so,
dcrt cr Beibehaltung des §. Huber stimmt ganz
Koch bei, weil sicher nur niederträchtige Bürger sol-
che Schandpässe nehme» werden. C.ustqr beharret.
Carrier folgt Hudern und will die Namen derjem-
gen Bürger, die solche, Pässe nehmen, in ein schwarzes
Buch einschreiben und bekannt machen lasse»?,



Schlump s stimmt zum §, weil diejenigen, welche
mit solchen Pässen auswandern, zu nichts gut waren,
als zu Gänsehirten. Koch stimmt Cartier bei und
Host wir werden nicht solche Bürger zu Soldaten ha-
den wollen, welche fähig sind solche Pässe anzunehmen.
Bourgeois stimmt Cartier bei, und will, daß die-
ses Verzeichnis; in allen öffentlichen Blättern bekannt
gemacht werde. Der § wird mit Cartiers und Bour-
geois Antragen angenommen.

Escher bemerkt, daß dieses ein Gelegenh.eitsgesez
sey, welches also m'cht auf immerhin gültig seyn kam
und begehrt also Festsetzung eines Zeitpunkts für seine
Gültigkeit, indem wir hoffentlich nicht auf lange Zeit
hin allen unsern Mitbürgern das Ausland versperren
wollen. Hub er will hierüber nicht eintreten, oder
höchstens den allgemeine» Frieden als Termin bestim-
men. Er fodert aber Tagesordnung, welche ange-
nommen wird.

Custor will erklären, daß im Fall unsere verbükt-
dete Freundin die fränkische Nation unsre Hilfe fodern
würde, daß nur freiwillige Werbung hierbei statt ha-
ben solle. Zimmermann bezeugt, daß Custor diese
Motion schon der Kommission vorgelegt habe, daß
sie aber dieselbe nicht annehmen zu können glaubte,
und daher begehrt er auch jezt Tagesordnung. Man
geht zur Tagesordnung.

Das Direktorium begehrt in einer Votschaft das
Schloß und die Landschreiberei in Baden, die Schlös-
ser Nidan und Werdcnberg, einige Ehehaftenmüllen
im Thurgäu, einige Teiche und unbeträchtliche Grund-
siücke im Kanton Basel, welche Nationalgütec sind,
verkaufen zu dürfen, und bemerkt, daß alle diese Ver-
äusserungen durch öffentliche Versteigerungen geschehen

sollen: nur in ausserordentlichen Fällen glaubt es, kön-
ne man hiervon eine Ausnahme machen, wenn es um
Unterstützung von gemeinnützigen Anstalten zu thun sey,

wozu sich auch gegenwärtig ein Fall vorfindet, indem
eS ein öffentliches Gebäude in Basel der dortigen Le-

segesellschaft, welche darin schon wichtige Verbesserun-
gen vorgenommen hat, käuflich zu überlassen und dazu
bevollmächtigt zu werden wünscht.

Hub er unferstüzt besonders den leztern Antrag
des Direktoriums, weil dadurch zwei wohlthätige In-
siitutc, die zum Theil durch den würdigen Jselkn gestif-
tet wurden, begünstigt und aufgemuntert werden: das
eine dieser Institute dient für zwekmäßige Unterstützung
der Armuth, das andere zur Verbreitung von Aufklä-
rung und Kenntnissen. Nüce bezeugt seine Zufrieden-
heit mit dem Anfang dieser Botschaft, aber das Ende
derselben gefällt ihm nicht, weil es zu schädlicher Ver-
äusserung der Nationalgütec führt: Er will lieber der

Gesellschaft von Basel allenfalls den höhern Preis
schenken, aber durchaus die Versteigerung dieses Ge-
bändes vornehmen: Er fodert eine Kommission. An-
verwerth folgt Hubern und wünscht oft den Anlaß
zu haben solche Ausnahmen zu machen: da aber die

zu veräussernden Grundstücke nicht bezeichnet sind, so
will er vor allem aus das Direktorium einladen ein
genaueres Verzeichnis hierüber einzusenden. Koch
folgt ganz Huber» in Rüksicht auf das Gebäude in
Basel, dagegen bemerkt er, daß das Schloß Nidau
an den Grenzen der Republik und an einer Brücke,
der Nation so vortheilhaft sey, daß seine Verausserung
kaum zwekmäßig seyn könnte. Escher folgt ganz
Koch, und bemerkt, daß die Verausserung des Schloß-
ses Werdenberg gleich unzwekmäßig wäre, indem die-
ses Schloß in der Nahe der östreichischen Grenze eine
sehr vortheilhafte militärische Lage hat, und in andern
Rüksichten noch dienlich seyn könnte, besonders da die
Nation in jenen Gegenden keine andern Gebäude be-
sizt: Er fodert also Verweisung an die Kommsiflon
über Verkauf von Nationalgütern. Gmür glaubt
Werdenberg könne so wie auch Baden sehr wohl verkauft
werden, weil, obgleich es an den Grenzen liegt, der
hinter ihm stehende Berg doch eine bessere Festung ist,
als dieses Schloß;' übrigens folgt er Audcrwerlh und
Hubern.

Hubers, Anderwerths und Eschers An-
träge werden angenommen.

Cartier fodert, daß die Verausserung des Hau-
ses zu Basel an die dortige Lesegesellschaft vom Voll-
ziehungsdirektorium den gesezgebenden Räthen zur Be-
krästigung eiugesandr werde. Dieser Antrag wird an-
genommen.

Grosser Rath, 29. November.
Präsident: Pellegrini.

Meyer v. Arbon erhält auf Begehren für 14
Tag Urlaub.

Giudice erhält für 14 Tag Urlaubverlängerung.
H über legt im Namen einer in geheimer Sitzung

gewählten Commission folgendes Gutachten vor, wei-
ches sogleich in Berathung genommen wird.

Der grosse Rath an den Senat.
Der grosse Räch, nachdem er seine Commission

über den Zustand der Republik, angehört:
In Erwägung, daß die Repräsentanten des Volks

der Nation das erste Beispiel der thätigsten Vaterlands-
liebe zn geben verpflichtet sind;

In Erwägung, daß die Umstände des Vaterlandes
wohl die Ausübung dieser Pflicht driuglich erfodern
könnten,

hat nach erklärter Urgenz
beschlossen:

1) Die gesezgebenden Räche erklären, daß alle ihre
Mitglieder bereit sind, jedes persönliche Opfer dem

Vaterlande zu bringen, welches die bestätigte Noth
d sselben erfodern wird.

2) Das V- D. ist eingeladen,'den schon einigemal
begehrten Bericht über die innere und äussere Lage det



Republik, den gesezgebenden Räthen so bald und so

genau bestimmt als möglich einzugeben.
Zimmermann glaubt, man könne den i.§ die--

ses Gutachtens auslassen, weil das Direktorium schon
eine solche Proklamation habe ergehen lassen, und da--

her müsse auch die Einleitung dieses Gutachtens abge--
ändert werden.

Cartier glaubt, das was jur Aufklärung des
Volks diene, könne nicht genug wiederholt werden,
und fodert also Beibehaltung des i §.

Zimmermann beharret, weil die Vervielfälti-
gung der Proklamationen nicht dazu dienet, sie lesen
zu machen. Billeter folgt Zimmermann, dessen An--

trag angenommen wird.
Der zweite § dieses Gutachtens wird sogleich

angenommen.
Die Fortsetzung des allgemeinen Auswanderuugs-

gutachtens wird in Berathung genommen. S. Rep.
II, p. 179.)

§ 6 wird einmüthig angenommen.
§ 7. Zimmer mann zeigt an, daß die Mehrheit

der Commission darauf autrage, diesen H dUrchzustrei-
chen, die Minderheit aber dessen Beibehaltung begehre.
Der § wird ausgestrichen.

§ 8. Graf fodert Durchstreichung dieses §, als
ganz überflüssig. Escher stimmt Graf bei, weil die-
ser § mit dem 7 §, den man weggestrichen hat, in
der genauesten Verbindung steht. Zimmerman»
stimmt auch für die Durchstreichung. Cartier glaubt
man sollte eigentlich näher bestimmen, wie lange die
mit ihren Aeltern ausgewanderte Kinder als unschul-
dig Ausgewanderte angesehen werden sollen; übrigens
aber stimmt auch er zur Durchstreichung, welche an-
genommen wird.

§ 9. Fierz glaubt, man soll hier, so wie bei
dem gestrigen Gutachten, auf dieses Verbrechen die
Todesstrafe setzen. Zimmermann vertheidigt das
Gutachten, weil das darin bezeichnete Verbrechen
wesentlich von demjenigen verschieden ist, aufwelches
gestern die Todesstrafe gelegt wurde. Cartier will
eine Gradation in diesen Strafen machen und auf
die stärksten Verbrechen dieser Art die Todesstrafe legen.
Huber glaubt, in diesem Fall sey Schonung gegen
solche Verbrecher Gefahr fürs Vaterland und für alle
Mitbürger desselben, daher stimmt er Fierz bei; denn
im Krieg schießt man ja jeden nieder, der die Waffen
trägt, warum sollte man also einen, der das Vater-
land morden will, nicht auch tvden dürfen. Carrard
findet diesen § nicht deutlich genug und seiner Un-
bestimmtheit wegen kann er nicht für die Todesstrafe
stimmen; er fodert, daß der § verbessert werde.
Nüce folgt ganz Hubern, weil der tz nicht naher
bestimmt werden kann, indem es zu viele Arten giebt
dem Vaterlande zu schaden, und sollten wir solche
Verbrecher noch lebenslänglich erhalten? — Nein,
aufgeknüpft damit! Bille ter stimmt auch zur To-

desstrafe, doch will er nicht aufknüpfen lassen. Näf
will mit Zimmermann die Vaterlandsverrather lebens-
länglich einsperren, und zwar in ein Arbeitshaus, da?
mit sie ihren Unterhalt verdienen. H u ber beharret,
weil er die hier bezeichneten Verbrechen stärker findet,
als diejenigen, welche gestern mit dem Tode beleg,t
wurden, denn der Verführer ist immer strafbarer alls
der Verführte. Zimmer mann vertheidigt das
Gutachten, weil dieser § mit dem schon angenomrne-
neu 2 h in genauester Verbindung steht, und also m.cht
geändert werden kann, ohne jenen x auch wieder ab-
andern zu müssen. Kühn sagt, eben der Abscheu'iich-
keit dieser Verbrechen wegen, müssen wir unser Eiesez
gegen dasselbe genau bestimmen, und so bestimmen,
daß die Richter nie mit Willkührlichkeit handeln kön-
nen, denn alles unschuldig vergossene Blut würde uns
zu Schulden fallen, daher fodert er eine Verbesserung
der Redaktion, welche sehr zwekmässig nach dem fran-
zösischenGesezbuchabgefaßtwcrden könnte. Er la cher
stimmt für die Todesstrafe weil man nicht Plaz ges
nug hätte, alle diese Verbrecher einzusperren. Herzog
glaubt, da die Todesstrafe auf den Meuchelmord
gelegt ist, so müsse sie auch auf die Landverrätherei
oder den Vatcrlandsmord gelegt werden; allein da der
§ unbestimmt ist, so fodert auch er Rükweisung in die
Commission. Bourgeois liebt die Todesstrafe nicht,
allein weil man sie gestern festsezte begreift er nicht,
warum nun die Verführer nicht auch mit dieser Strafe
belegt werden sollten, doch wegen Unbestimmtheit des
§ stimmt er Herzog bei. Anderwerth glaubt, die
Bestimmung der Strafe gehöre in den Criminalcvdep
und wir haben hier nur die Art des Verbrechens zu
bestimmen; er fodert also, daß einzig bestimmt werde,
daß diese Art Ausgewanderte als Verbrecher gegen
das Vaterland angesehen und bestraft werden sollen.

Bill et er vereinigt sich mit Kühn. Escher erklärt,
daß er nichts über die Strafe, selbst sprechen wolle,
weil er sich gestern schon wider die Todesstrafe er-
klärte und hierüber noch gleicher Meinung ist; aber
der j sagt, daß diejenigen, welche schlechte Absichten
gezeigt, u. s. w. nun sollen durchaus nie schlechte
Absichten und wenn sie auch noch so wahrscheinlich
oder selbst gewiß wären, als solche gestraft werden,
denn die menschlichen Richter haben durchaus nur böse

Handlungen zu bestrafen, folglich muß der § abgeän-
dert, nnd in dieser Rüksicht verbessert werden.

Hub er schlägt eine verbesserte Redaktion dieses
5 vor. Cartier will einzig in dem Gutachten die
Ausdrücke: „ böse Absichten" in ?iandlungen um-
ändern und wibersezt sich des Aufschubs wegen, einer

Zurükweiftmg an die Commission. Custor schlagt

auch eine neue Redaktion vor. Herzog beharret auf
der Rükweisung an die Commission, welche angenom-
men wird. ^

Die beiden folgenden §5 des Gutachtens werden
ausgestrichen und der § 12 sogleich angenommen.
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Z iz. Kühn sogt, es ist allen Grundsätzen einer
vernünftigen Criminalrechtsform zuwider, einen Bür
ger schon vor den Richter zu bringen ehe er bestimmt
angeklagt ist; er will also die Aufführung dieser Aus-
gewanderten vor allem aus durch das Direktorium

s) Er kann keine augenblikliche oder der ftinigm
fremde Verrichtung übernehmen, ohne besondere Er-
laubniß des gesczgebenden Körpers.

z) Diejenigen Volksrepräsentanten, welche bis
dahin noch nie iii der gcsezgcbenden Versammlung erschie-

oder die Administrationskammcrn oder die Friedens-knen sind, ohne nur irgend eine Ursache ihres Ausbleft
lichter untersuchen laßen, und erst dann, wann sichlbens anzugeben, sollen angesehen werden, als hatten
ttwas Sträfliches vorfindet, sie dem Nichter übergeben, «sie ihre Grelle nicht angenommen,
t^imm ermann vertheidigt den §, weil ja die Am! 4) Diejenigen Repräsentanten, welche eine ander«
ftlage schon durch die Liste, welche das Direktorium!Stelle angenommen oder annehmen werden, sollen von
rurn diesen Aasgewanderten verfertigt, statt gehabt Virsem Augenblik an aufhören, ihre Repräsentanten-
hott. Der Z wird angenommen.

§ 14. Herzog will eine Ausnahme zu Gunsten
sokcher Bürger treffen, welche beweise!» können, daß
sie dieses Gesez nicht zu gehöriger Zeit vernommen
)>che-e, und sich doch freiwillig zu rechtfertigen begeh
ren. K och Herzog bei, und will den Zeit-
vlwkt von 2 Monaten, von der Bekanntmachung der
gefoderten Liste an, bestimmen und endlich durch ei-
nm neuen § Ausnahmen wegen höhern Hindernissen
gestatten. >T rösch bemerkt, daß die Ausgewanderten
schon ö Monate Zeit hatten, znrükzukommen; er will
daher einzig bestimmen, daß wer über 100 Stund
weit entfernt ist, 4 Monat Zeit zur Rülkchr haben
soll. Koch zieht seine erstere Bemerkung zurük, weil
der 13 § derselben genug thut. Bille ter will wie
in dein gestrigen Beschluß den Zeitpunkt auf 6 Wo-
chen festsetzen. Zimmer mann widersezt sich Bil-
lctcrv Auerag, und vereinigt sich mit Koch, doch be-

ge'»rr er, daß die Ausgewanderten, welche wegen
Krankheit nicht zurükkchren können, innert 2 Monaten
sich entschuldigen. Der § wird mit Kochs Bemerkung
«ngenommen.

Da der Senat den Abschnit des Mumzipalitäts-
beschlusses der die Arbeiten der Munizipalftaten be-

trift, wegen fehlerhafter Redaktion verwirft, so wird
derselbe der Commission zur Verbesserung zugewiesen.

Die A ntskleidungscommission legt durch Koch
«in Gutachten vor, welches für 6 Tag aufs Bureau
gelegt wird,

Guter und Gecretan legen im Namen «mer
Commission folgendes Gutachten vor, über welches
sogleich Dringlichkeit erklärt wird.

Der grosse Rath an den Senat.
In Erwägung, daß es wichtig sey, verschiede^

nen uncorhcrgestyenen Fallen über die Unvereinbarkeit
der Würde eines Volksrcprüftnranten mit einer jeden
andern Verrichtung, über die Abwesenheit dcr Reprä-
seutamen, und über die Entlassung, die sie begehren
konnten, vorzubiegen,

ha» der grosse Rath, nach erklärter Urgcnz
beschlossen:

EutschädiZung zu begehren, und auf der Reprascnta»»-
teniiste durchgestrichen werden.

3) Wenn ein Volksrepräscntant mit Erlaubniß
abwesend ist, so soll er nicht für länger als 8 Tage
über die zu seiner Hin- und Herreise benöthigte Zeit
seine Entschädigung zu beziehen haben, und ihm sei»
längeres Aussenbleiben abgezogen werden.

Hievon sind allein Falle von Krankheiten ausge-
nommen.

6) Es liegt nicht in der Gewalt des gesezgeben-
den Körpers einen Vottsrepräfemanten von seiner
Stelle zu entlassen.

7) Ist einer aber wegen Leibes- oder Seelenkrank-
heit ausser Stand seine Amtsvcrrichtungen erfüllen zu
können, so muß er sich durch ein Zeugniß von zwei
erfahrnen Aerzten über seine Abwesenheit rechtftrtgen.

K l. .derzog verwirft diesen § ganz, weil sehr
leicht der Fall eintreten könnte, daß das Vaterland
der Talente eines Volksrepräsentanten besonders be-
dürfte, im Kriege z. B., und es also höchst'schädlich
wäre ein solches Gesez zu haben, welches ihn hindern
würde vielleicht das Vaterland durch seine Talente zu
retten. Koch stimmt Herzog bei, und bemerkt, daß
die fein z zu folg auch kein Repräsentant in das Direk-
torium gewählt werden dürfte und daß er bei seiner
Erwählung nie glaubte in eine 6jährige Gefangen-
schaft zu treten: da nun die Konstitution.eine solche
Einschränkung nicht begehrt, so sollen wir auch die-
selbe nicht der natürlichen Freiheit zuwider, durch ein
Gesez bewirken. Nüce stimmt ganz dem Gutachten
bei, weil niemand, der vom Volk an diese Stelle ge-

îftzt ist, davon abtrettn sott, um eine andere Steile z»
eryaiten, ausgenommen suit der Zustimmung der
Voiksstellvcrtretuug selbst. H über sieht den ganzen §

für konftitutionswidrig an, und glaubt jeder sey er-
wählt worden in der Voraussetzung, daß wann er sich
nicht tüchtig dazu finde, er abtreten könne: da wir
also ohne Bedingung gewählt wurden, so können wir
auch jezr nicht mehr wider unsre natürliche Freiheit
eingeschränkt werden. Kühn glaubt auch, in dieser
aufgestellten Allgemeinheit sey dieser § konstitutionswi-
drig, daher fodert er die Bedingung, daß das Direk-

Kein Velksrepräsentanr kann irgend eine andere! torium kein Mitglied der geftzgebenden Räthe ohne
Stelle, ohne ft rmliche Bewilligung der gesejgebendeni Erlaubniß von diesen, auf eine andere Stelle setzen

-Rache annehmen, tkömie. Trvsch vereinigt sich mit Nüce. Leg lev



ist Kuhns Meinung. Guter ist überzeugt, baß unsre
Stelle die höchste in der Republik ist, weil wir aus
der reinsten Quelle, vom Volk selbst, hieher gesezt

wurden, und also sollen wir auch nicht davon abtre-
treten, um andere Stellen anzunehmen: die Vernunft
giebt dieß ein! Könnten wir ohne Erlaubniß der Ge-
sezgebung Stellen annehmen, so könnte uns ja das
Direktorium da, dort hin, senden, um dann selbst

Gesczgeber zu seyn. Die einzelnen Falle, welche man
wider diesen § aufstellt, verstehen sich theils von selbst

als Ausnahmen, theils aber können sie als solche im
vorkommenden Nothfall gesezlich beschlossen werden,
daher stimmt er dem Gutachten bei. Custor stimmt
Nuees Meinung bei. Cartier glaubt, wir haben,
mit dem Volk einen Vertrag geschlossen, unsre Freiheit
dem Willen desselben aufzuopfern und also auf dieser
Stelle zu bleiben: Er will also den § beibehalten, mit
der Beifügung, daß nur mit Genehmigung der gesez-
gebenden Räthe auf einige Zeit solche Stellen außer
der Gcsezgebung angenommen werden dürfen. Zim-
m ermann stimmt Kühn bei. Secretan hak diese
Frage fur so wichtig, daß sie der genausten Unterst
chung bedürfe. Wir stehen hier durch den Willen des
Volks, wlr haben dem Volk Gesetze zu geben, wir
stellen das Volk vor, und man fragt, ob wir von die-
ser Stelle abtreten können! abtreten können, ohne den
Souverain zu fragen, der uns hieher stellte! darf der
Soldat, der öffentliche Beamte, ohne Erlaubniß des-
sen, der ihn hinstellte, abtreten? und wir an der hei-
ligsten Stelle sollten freiwillig abtreten können? Wir
haben den Auftrag angenommen, wir hätten ihn ab-
lehnen können; weil wirs nicht gethan haben, so soll
len wir nun unsre Pflicht, die wir freiwillig iibcnwm-
men haben, erfüllen! Er denkt derjenige, der sich nur
bedingt hätten wählen lassen, wäre nicht gewählt wor-
den. Aber mehr noch! das Vaterland käme in Gefahr
ohne dieses Gesez: wäre das Direktorium nicht gut
zusammengefczt, so wurde es diejenigen herausfischen,
die ihm hier nicht gefällig sind. Würden wir den weih-
reu republikanischen Geist beibehalten, wenn wir beim
Direktorium vielleicht andere gefälligere Stellen begeh-
rcn, erbitten könnten? Nein! unsre Ehre und unsre
Uuahh-ngigkeit, also die Unabhängigkeit der Voiksstell-
Vertretung, erfodern dieses Gesez! — Auch selbst nicht
mit Erlaubniß der Geftzgebung sollen wir abtreten,
denn wir sollen nicht zcrreissen, was das Volk be-
schlössen hat; und wir sollten scher uns selbst absiim-
men können und uns willkührlich Gnade ertheilen,
und den einen begünstigen, den andern abweisen, weil
ernicht so vieleFreundeunter uns hat, oder weil er der
Versammlung Keb ist? Nein! wir sind an der heilig-
sien Stelle im Staassund sollen sie also nur dur.y die Ver-
fassung verlassen! Nell stab will nur den Mißbrauch
hindern, der durch die unbedingte Freiheit entstehen
konnte, nicht aber die Gcsezgebung so einschränken,
ociF dadurch die wichtigsten Vortheile gehindert würden,

welche durch ttebeàgtmg bsn Beamümgen an Gc'
ftzgeber zuweilen entstehen können: er will also entwe-
der Kuhns Antrag annehmen oder aber den Z durch-
streichen. Thorin stimmt Secretan bei. Erlachec
will nicht, daß die Gesezgeber für 6 Jahr in ein Ge-
fangniß eingesperrt werden, und glaubt das Volk habe
uns erwählt, um Gutes zu thun; wenn wir also in
andern Stellen Gutes thun k> nnen, so sollen wirs
thun: er will dem Direktorium erst Schranken setzen,
wann es von seinen! Recht Mißbrauch macht und so-
dcrt also Durchstreichuug des §. Carrard sagt, laßt
uns nicht vergessen, durch weich einen Vertrag wir
hieher gestellt wurden: das Volk wählte uns, um
feine Gesetze zu machen und dieß sollen wir erfüllen i
Mau sagt uns, dürfen wir nicht als Stellvertreter des
Volks, Mitgliedern aus uns Aufträge geben und
Stellen annehmen lassen? Nein, denn das Volk sagte
uns „geht und macht Geseze", also können wir
nicht ganz entgegengesezte Auftrage geben und daher
stimmt er zum H mit der im Z 72 der Konstitution
cnchakncn Ausnahme.

Koch sagt, es ist hier nicht die Rede davon ob
wir nach Hanse kehren können wann wir wollen oder
nicht; aber darum ist es zu thun, zu wissen ob, wenn
ein vorzüglich guter Genera! unter uns ist, er im
Nothfall das Vaterland vertheidigen dürft oder nicht?
es ist darum zu thun, zu wissen ob ein fähiger Ne--
gszialor der unter uns ist, dürft zu Negoàlione»
gebraucht werden, durch die vielleicht ein mörderischer
Krieg vermieden werden kann; oder ob wir bei in»
nein: Unruhen vielleicht gefährliche Abbrüche hinder»
dürfen, dadurch daß wir Volizi-Hnngsauftrage in ein-
zelne Kantone annehmen. — Wollten wir das Gutach-
ten annehmen, so müßten wir diesen Grunds«; allge«
mein machen, und gar keinen von? Loi? gewählten
Beamten, eine andere ^Stelle annehmen lassen. Die-
ftr Grunds«; ist eine übertriebene wekaphistÄe Cpist
findigwit. die der Bolkssouverainität mehr binderlich
als vortheiihast ist; denn wenn die ganze Völksiceft
Vertretung eine Einlassung gestattet, so ist doch war
Sich nicht dem Vvlkswillen zuwidergehandelt! und d
jeder aus uns vor allem aus frei ist, einen A-ftrag
anzunehmen ode? nicht, so ist es ein blosses Ge,ftenîè
das man uns Vorwahlen will, daß das Direktorium
die fähigsten Mitglieder ans uns versenden könne um
sich der Geftzgebung zu bemächtigen Aus allein die,
st m folgt, daß es den Grundsätzen unsrer Verfastang
am angemessensten ist, den § mit Kuhns pocgeschiwj-
ucr Bedingung anzunehmen. — Secretan belnwp-
let da der Zü K der Konstitution bestimme,, saß /.der
Kanton acht Repräsentanten liefereso sonne.,kein
organisches Gesez diese Zahl vermindern. H aber
bemerkt, daß die Konstituuon nur sage, sovisl N pra»
sentante» sollen gesandt weiden, nicht aber dnß ftin
Repräsentant eine andere Stelle annehmen sonne.
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Der § wird mit Nuces und Carrards vorgcschlagnen
Zusätzen unter großem Lärm angenommen.

Die Versammlung bildet sich in «ne geheime
Sitzung.

Politische Vorschläge.
il.

Ueber die Nothwendigkeit einer gegen-
seitigen Bewachung zwischen den hoch-
sten Gewalten.

Man rühmt es als einen Vorzug der Konstitution,
daß die verschiedenen Staatsgewalten ihre bestimmten
Gränzen haben, welche sie nicht überschreiten können,
und daß sie gcgenseitiq.einandcr bewachen. Allerdings
befindet sich jene Gränzenbestimmnng in unsrer Kon-
stitution, und auch die Bewachung hat bei den ui»
leren Tribunalien statt. Der Distnkksstatlhalter wohnt
den Sitzungen des Distriktsgerichts bei, und der Re«
gicrungSstatthalter denjenigen des Kantonsgerichts.
In soweit hat dennoch die Sache ihre Richtigkeit.
Wenden wir aber unsern Blik zu den höchsten Gewal
ten, der Legislatur, dem Direktorium und dem ober,
sten Gerichtshof, so suchen wir das Organische der
gegenseitigen Bewachung vergeblich. Und doch wo
ware eine solche Bewachung wichtiger, wo nochwem
diger, als eben bei jenen drei Gewalten? Ein Distrits-
gericht könnte lange Gesezgeber im Fall und Richter
zugleich seyn, die Staatsgewalten kämen dadurch nicht
aus ihrem Gleichgewicht. Hingegen wenn eine der
drei höchsten Staatsgewalten sich auf Unkosten der
beiden andern vergrößerte, so würde nicht nur die
Konstitution von Grund aus erschüttert, sondern die
Freiheit selbst würde in Kurzem in offenbare Gefahr
kommen.

Unsre Sorgfalt in diesem Stük wird um soviel
Nothwendiger, wenn wir folgcndes bedenken: Die Kom
stitution weißt dem Volk nirgends einen Vereinigungs-
Punkt an, sich gegen allfallige Eingriffe der höchsten

Staatsgewalten zu beschweren und zu schützen; sie

scheint nicht einmal die Möglichkeit solcher Verlctzu'n-
gen vorauszusetzen, indem derselben durch die bloße
Trennung der Gewalten sollte vorgcbogen seyn. Allein
hiermit kau» man keineswegs beruhigen. Es ist viel
leicht auch etwas unsicher, dem Volk einen Vereinst
gungspunkt zu geben, weil dadurch der Anarchie die

Thüre gcömet werden konnte. Also haben wir von
Seite des Volks keine Hülfe Wider eine solche konsti-

tutionswidrige und der Freiheit verderbliche Vcrgrös-
serung einer Staatsgewalt auf Unkosten der übrigen

zu erwarten. Wir müssen uns demnach auf alle Fäll«
nach irgend einem andern vicherhcitsmittcl umsehen.

Würden vielleicht folgende Verfügungen dem Ve<
dürfuiß abhelfen?

1. In jedem der gesezgebcnden Räthe soll ein Re»
präsentant des Direktoriums sitzen, um darüber zu
wachen, daß jene keine Eingriffe in die ausübende Ge-
walt thun.

2. In jedem der gesezgebcnden Räthe soll ein
Repräsentant des obersten Gerichtshofs sitzen, um zu
verhüttn, daß jene keinen Eingriff in diàichtcrliche
Gewalt thun.

3. Allen Sitzungen des Direktoriums wohnt ein
Repräsentant der gesezgebendcn Räthe bei, um dar-
über zu wachen, daß jenes Jemen Eingriff in die
gesezgcbe'nde Gewalt thue.

4. Allen Sitzungen des Direktoriums wohnet ein
Repräsentant des obersten Gerichtshofs bei, um zu
verhüten, daß jenes nicht in die richterliche Gewalt
eingreift.

Z. Allen Sitzungen des obersten Gerichtshofs
wohnet ein Repräsentant der gesezgebenden Räthe bei'
um zu wachen, daß jener nicht über Dinge abspreche,
über welche keine Gesetze cMiren, und also Gesczge-
ber im Fall und Nichter zugleich sey.

6. Allen Sitzungen des obersten Gerichtshof
wohnt ein Repräsentant des Direktoriums bei, um zu
verhütt», daß jener nicht in die ausübende Gewalt
eingreift.

7. Diejenige Gewalt, welche rcpräsentirt werden
soll, erwählt ihren Repräsentanten.

So weit gehen diejenigen Verfügungen, welche
unsers Bedünkens zur Organisation der gegenseitigen
Bewachung nöthig sind.

Wir werden in dem folgenden Abschnitt.diesen
Gegenstand noch weiter verfolgen. Hier merken wir
nur noch an, daß wir glauben, schon die bloße Gc-
genwart eincs Rcpräftntauten würde bisweilen eine
versammelte Staatsgewalk an die Gränzen ihrer
Macht erinnern, und daß durch eine solche Repräftm
tation diejenige Staatsgewalt, welche sich an ihrer
Macht vericzt glaubt in den Stand geftjt wird, sich

gegen einen solche» Eingriff zu sichern, ohne zu ko m
stitutionswidrigen Schritten gereizt ober
gezwungen zu werden.
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